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 Veröffentlicht am 30.11.2006

Norm

KO §197 Abs2

Rechtssatz

Eine vorläu4ge Forderungsfeststellung im Sinne des §197 Abs2 KO ist auch dann der Kompetenz des Konkursgerichtes

zuzuweisen, wenn die zugrunde liegende Konkursforderung nicht auf den Rechtsweg gehört:

Die Beurteilung, ob die zu zahlende Quote den Einkommens-und Vermögensverhältnissen des Schuldners entspricht,

stellt nämlich eine spezi4sch konkursrechtliche Angelegenheit dar: Es geht nicht um den Bestand der Forderung dem

Grunde oder der Höhe nach an sich, sondern nur darum, inwieweit der Schuldner aufgrund seiner konkreten

Einkommens- und Vermögenslage in der Lage ist, die „nachträgliche" Forderung zu befriedigen. (Hier: Abgabenschuld)
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